
Zu Bestellung & Download der Poster und weiterer Materialien:  
engagement-schutzkonzepte.elearning-kinderschutz.de 

Zu den Online-Lernangeboten zum Schutz vor (sexualisierter) Gewalt 
im Ehrenamt und einer Vertiefung der Inhalte der Ausstellung:  
kinderschutz-im-saarland.de/kursuebersicht 
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Vorgehen bei einem (Verdachts-)Fall

Betroffene wenden sich oft nicht direkt 
an Vertrauenspersonen, sondern signali- 
sieren durch ihr Verhalten (z.B. Anhäng- 
lichkeit, Wutanfälle, sozialer Rückzug, 
Vermeidungsverhalten) Unterstützungs- 
bedarf.

ACHTUNG: Es gibt kein Verhalten das 
eindeutig auf das Erleben (sexualisierter) 
Gewalt hindeutet.

Die Jugendhilfe hat die Ver-
pflichtung, in einem Verdachts- 
fall das Kindeswohl sicherzu-
stellen.

Grundsatz: Im Zweifelsfall für 
das Kinderwohl 

Weitere Ziele müssen sein...
...rasche Klärung des Verdachts
...rasche Beendigung der Gewalt
...nachhaltiger Schutz der  
   Betroffenen und aller anderen    	
   Kinder/Jugendlichen
... Angebot angemessener 		
    Hilfsangebote

Ansprechpersonen:
	· Leitungsebene/Vorstandschaft 

oder Ehren- /Hauptamtliche, die 
eng mit der Leitungsebene zu-
sammenarbeitet.

	· Kontakt aufnehmen mit Ansprech- 
person des Dachverbandes 
bzw. einer Fachberatungsstelle, 
welche das Vorgehen unter-
stützen.

Orientierungsfragen:
	· Um welche(n) Vorfall/Vorfälle geht es?
	· Was sind Anhaltspunkte für den Verdacht?
	· Was könnten andere Erklärungsansätze sein?
	· Wie ist die Schwere der Tat einzuschätzen?
	· Wie eindeutig ist der Verdacht? Ist der  

Verdacht plausibel?

	· Keine eindeutige Aufklärung  
der Verdachtsmomente

	· Aussage-gegen-Aussage
	· Achtung: Strafverfahren werden  

oftmals aus Mangel an Beweisen 
eingestellt bzw. Beschuldigte 
freigesprochen, dies ist aber 
noch kein Unschuldsbeweis.

	· Kinder und Jugendliche 
müssen auch bei einem  
vage bleibenden Verdacht 
weiterhin geschützt 
werden.

Grundsatz: Im Zweifelsfall 
für das Kindeswohl

	· Notwendig bei allen Arten des  
Verdachts

	· Reflexion und Aufarbeitung sollte  
im Team stattfinden

	· Bestehendes Schutzkonzept sollte 
überprüft und ggf. angepasst werden

	· Falls noch kein Schutzkonzept existiert, 
sollte eines entwickelt werden, in 
welches die gemachten Erfahrungen 
einfließen.

	· Mehrere Kinder/Jugendliche berichten davon
	· Konkrete Beobachtungen
	· Bild- oder Videomaterial

	· Information über Sachlage und bereits  
erfolgte Schritte

	· Angebot von Beratung und Unterstützung 
(durch externe Partner)

	· Abstimmung der nächsten Schritte
	· Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller 

Beteiligten 

Wichtig:
	· Kein Anlass zu „übler Nachrede“ geben 
	· Keine Offenlegung von Täterwissen 
	· Betroffenenschutz jederzeit sicherstellen

Zusammensetzung:
	· Leitungsebene/Vorstandschaft
	· Interne Ansprechperson
	· Externe Fachkraft
	· Vertreter:innen des Dachverbands 

bzw. Trägers 

Aufgaben:
	· Gestaltung & Koordination des weiteren 

Vorgehens in regelmäßigen Treffen
	· Verteilung der Aufgaben nach  

Expertise und Erfahrung
	· Entscheidung über Schutzmaßnahmen  

für Betroffene
	· Entscheidung über Einschaltung der 

Strafverfolgungsbehörden

	· Maximal zwei Personen plus  
Beschuldigte:r

	· Keinen konfrontativen Charakter 
des Gesprächs planen

	· Gespräch gut vorbereiten
	· Genaue Kenntnis des Vorfalls und 

dessen Details, aus denen sich der 
Verdacht begründet

	· Fakten sammeln
	· Von Unschuldsvermutung ausgehen

	· Schutzmaßnahmen (z.B. Hausverbot)
	· Strafverfolgung (z.B. Strafanzeige)
	· Organisationsspezifisch (z.B. Beratungs- und  

Begleitungsangebote für die Mitarbeitenden)
	· Täterspezifisch (z.B. Entbindung aus der  

Verantwortung)

	· Nachweislich falsche 
Verdächtigung oder

	· Zweifelsfreier Beweis, 
dass sich die Tat nicht 
ereignet hat bzw. nicht 
durch die beschuldigte 
Person verübt wurde

Ziele:
	· Schutz der:des zu Unrecht Be-

schuldigten
	· Vollständiges Wiederherstellen des 

Ansehens der betroffenen Person 

Vorgehen:
	· Information aller Personen in der 

Organisation über das Verfahren
	· Nachbereitung im Team und 

gegenüber den Sorgeberechtigten
	· Dokumentation des Rehabilita-

tionsverfahrens


